
Entgegengehaltenes Marken- oder Zeichenrecht: die Gemeinschafts
wortmarke Nr. 4 017 836 und die deutsche Wortmarke Nr. 30 
415 017.1 „Qualifiers 2006“, die deutsche Wort-/Bildmarke 
Nr. 30 414 610.2 „2006 QUALIFIERS“, die deutsche Wort
marke Nr. 30 515 033.2 „Qualifiers 2008“ sowie die deutsche 
Wort-/Bildmarke Nr. 30 565 616.3 „2008 QUALIFIERS“, alle 
angemeldet unter anderem für Waren der Klasse 12 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Stattgabe dem Wider
spruch 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der 
Beschwerde 

Klagegründe: Verletzung des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009 ( 1 ), da zwischen den sich gegenüberstehen
den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1). 

Klage, eingereicht am 14. Oktober 2009 — Honda 
Motor/HABM — Blok (BLAST) 

(Rechtssache T-425/09) 

(2009/C 312/64) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Honda Motor Co., Ltd. (Tokio, Japan) (Prozessbevoll
mächtigter: Rechtsanwalt M. Graf) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des 
HABM: Hendrik Blok (Oudenaarde, Belgien) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmo
nisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 
Modelle) vom 16. Juli 2009 in der Sache R 1097/2008-1 
aufzuheben; 

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „BLAST“ für Waren 
der Klassen 7 und 12. 

Inhaber des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Anderer Beteiligter im Verfahren vor der 
Beschwerdekammer. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Eingetragene Gemeinschaftswortmarke „BLAST“ für Waren 
und Dienstleistungen der Klassen 7, 35 und 37; eingetragene 
Benelux-Wortmarke „BLAST“ für Waren und Dienstleistungen 
der Klassen 7, 35 und 37. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der 
Beschwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 40/94 des Rates (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der 
Verordnung Nr. 207/2009 des Rates), da die Beschwerdekam
mer zu Unrecht entschieden habe, dass zwischen den betroffe
nen Marken Verwechslungsgefahr bestehe. 

Klage, eingereicht am 22. Oktober 2009 — centrotherm 
Clean Solutions/HABM — Centrotherm Systemtechnik 

(CENTROTHERM) 

(Rechtssache T-427/09) 

(2009/C 312/65) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Parteien 

Klägerin: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG 
(Blaubeuren, Deutschland) (Prozessbevollmächtigter: Rechts
anwalt O. Löffel) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Centro
therm Systemtechnik GmbH (Brilon, Deutschland) 

Anträge der Klägerin 

— Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des 
HABM vom 25. August 2009 in der Sache R 6/2008-4 
aufzuheben, soweit durch diese der Verfallsantrag für fol
gende Waren zurückgewiesen worden ist: 

Klasse 11 — Heizungsabgasleitungen, Rauchzüge für 
Schornsteine, Rohre für Heizungskessel; Ansatzstücke für 
Gasbrenner; mechanische Teile von Heizungsanlagen, me
chanische Teile von Gasanlagen; Rohrleitungshähne; Schorn
steinschieber; 

Klasse 17 — Rohrverbindungsstücke, Rohrmuffen, Leitungs
armierungen, Schläuche, sämtliche zuvor genannten Waren 
nicht aus Metall; 

Klasse 19 — Rohre, Rohrleitungen, insbesondere für Bau
zwecke; Abzweigrohre; Schornsteinröhren; 

— dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
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Klagegründe und wesentliche Argumente 

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt 
wurde: die Wortmarke „CENTROTHERM“ für Waren und Dienst
leistungen der Klassen 11, 17, 19 und 42 (Gemeinschaftsmarke 
Nr. 1 301 019) 

Inhaberin der Gemeinschaftsmarke: Centrotherm Systemtechnik 
GmbH 

Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren: die Klägerin 

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Erklärung der Gemein
schaftsmarke für verfallen 

Entscheidung der Beschwerdekammer: teilweise Aufhebung der Ent
scheidung der Nichtigkeitsabteilung und teilweise Erklärung der 
Gemeinschaftsmarke für verfallen 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Ver
ordnung (EG) Nr. 207/2009 ( 1 ) in Verbindung mit Regel 40 
Abs. 5 und Regel 22 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 2868/95 ( 2 ), soweit die von der Markeninhaberin vorgeleg
ten Benutzungsnachweise als ausreichend angesehen worden 
seien, um eine ernsthafte Benutzung der verfahrensgegenständ
lichen Marke im Sinne des Art. 15 der Verordnung Nr. 
207/2009 zu begründen 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 
1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1). 

Klage, eingereicht am 29. Oktober 2009 — TTNB/HABM — 
March (Tila March) 

(Rechtssache T-433/09) 

(2009/C 312/66) 

Sprache der Klageschrift: Französisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: TTNB SARL (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt 
J.-M. Moiroux) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Juan 
Carmen March (Madrid, Spanien) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des 
HABM vom 20. August 2009 in der Sache R 1538/2008- 
2 aufzuheben und die angemeldete Marke zur Eintragung 
zuzulassen; 

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Tamara Taichman, Rechtsvor
gängerin der Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „Tila March“ für Wa
ren der Klassen 3, 18 und 25 — Anmeldung Nr. 5 402 722. 

Inhaber des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Juan Carmen March. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Spanische Wortmarke „CARMEN MARCH“ für Waren und 
Dienstleistungen der Klassen 3, 18, 24, 25, 35 und 38; der 
Widerspruch richtete sich gegen die Eintragung für Waren der 
Klassen 3, 18 und 25. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider
spruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Aufhebung der Entscheidung 
der Widerspruchsabteilung. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung [EG] Nr. 207/2009), da keine Gefahr einer Verwechslung 
der einander gegenüberstehenden Marken bestehe. 

Klage, eingereicht am 26. Oktober 2009 — Centrotherm 
Systemtechnik/HABM — centrotherm Clean Solutions 

(CENTROTHERM) 

(Rechtssache T-434/09) 

(2009/C 312/67) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Parteien 

Klägerin: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Deutsch
land) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. Albrecht) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: centro
therm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Deutsch
land) 

Anträge der Klägerin 

— Die Entscheidung R 6/2008-4 der Vierten Beschwerdekam
mer vom 25. August 2009 aufzuheben, soweit dem Antrag 
auf Erklärung des Verfalls stattgegeben wurde; 

— dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen; 

— der etwaigen Streithelferin die auf die Streithilfe entfallenden 
Kosten aufzuerlegen.
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